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Merkblatt zur Rindfleischetikettierung  

bei der losen Abgabe von Rindfleisch  

 

Unter die Pflicht zur Rindfleischetikettierung fällt frisches Rindfleisch, Fleischabschnitte und Hack-

fleisch mit mind. 50 % Rindfleischanteil. Die Rindfleischetikettierung gilt nicht für gewürztes oder 

verarbeitetes Fleisch. 

Die Vermarktung kann als Einzeltiervermarktung oder als Partievermarktung (Fleisch aus max. 3 

Schlacht – und / oder Zerlegebetriebe) erfolgen. Unterschiedliche Partien, z.B. aufgrund unter-

schiedlicher Herkunft, müssen auch in der Endverkaufsstelle voneinander getrennt in der Theke 

gelagert und etikettiert werden.  

 

Obligatorische Angaben bei Rindfleisch 

 

1. Geboren in:……………………………… EG- oder Drittland 

2. Aufgezogen / Gemästet in:…………… EG- oder Drittland 

3. Geschlachtet in:………………………… EG- oder Drittland 

(Bei Geburt, Mast und Schlachtung in ein und demselben Land können die Punkte 1-3 durch die 

Angabe Herkunft….. (EG- oder Drittland) ersetzt werden) 

4. Zerlegt in:  

5. Referenznummer (soll die Rückverfolgbarkeit ermöglichen, Ohrmarkennummer des Tieres 

oder Partienummer) 

 

Obligatorische Angaben bei Hackfleisch  

 

1. Herkunft:…… EG- oder Drittland (nur erforderlich wenn abweichend vom Herstellungsland)   

2. Hergestellt in: EG-oder Drittland 

3. Referenznummer: 

 

Zusätzliche Angaben bei jüngeren Tieren 

 

Bei Fleisch von jüngeren Tieren ist zusätzlich die Angabe des Schlachtalters erforderlich 

Kalbfleisch: Schlachtalter bis 8 Monate 

Jungrindfleisch: Schlachtalter zwischen 8 und 12 Monaten 

 

Die Zulassungsnummern des Schlachthof und des Zerlegebetriebes müssen dem Endverbraucher 

auf Nachfrage mitgeteilt werden können. 

 

Sie machen nichts verkehrt, wenn sie den Aufkleber auf dem Fleisch, der die Angaben zur Rind-

fleischetikettierung enthält, dem Fleisch zugeordnet, für den Kunden sichtbar auslegen. 

 

Sie müssen diese Belege 2 Jahre aufbewahren. 
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